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Anmerkungen.  Für Gewicht und eine größere Anzahl
Metten , nach diesem Maßgabe in gleichem Verhältnis¬
se fortschreitend.

i ) Für Frachtstücke vom großen Umfange und
leichtem Scwich-e wird L dieser Gebühren zu-
g'erechnet.
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») Für Schriften , welche nur im Gewichte von wenig¬
sten « ein Pfund . bi« cinschließig fünf Pfund an-
genommen werden dürfen , ist die doppelte , und
wenn sie ein höhere« Gewicht haben , die einfache
Gebühr für gemeine Frachtstücke zu entrichten.
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Tariff für die mit dem Postwagen reifenden
Personen.

a) Für einen Sitz im Innern des Wagens A) dcs Rittgeldes
b) Für einen Sitz am » ordern Theil des efürdaS Pferd

Wagens . »k und eine ein-
c) Für ein Kind , welches auf den Schooß ? fache Post.

genommen wird . wie daSseibe
ä) Für ein Kind , welches zwischen zwcy ^ in jedem San.

Personen Raum zum Sitzen sinder j ) de bestcdr.



Tarifs
über die Transito - Taxen für Postbriefe aus nachbenannten

fremden Staaten.
r Für Briefe aus Spanien , Portugal , Gibraltar und

aus allen Spanisch - , Portugiesisch - , Französischen und
anderen Lolonicn . kr . z6

s . Für Briefe aus England , Schottland , Irland und
Nordamerika . . . 24

z . Für Briefe aus Frankreich , aus den Niederlanden . dem
Großhcrzogthume Luxemburg , und aus den königl.
Preußischen Rhein , und Westphälische » Provinzen . . 14

4 . Für Briefe aus Schweden , Norwegen , Dänemark und
den verschiedenen Deutschen Bundesstaaten , wenn
sie von den für st l . Thur » und Toxische,,
Postämtern zu Schleiß oder Loben st ein
überEger cinlanfen . . . . . 6

Wenn jedoch derley Briese für die Küstenlande und
Dalmatien ihren Laus über Frankfurch am Main,
durch die Schweiz und über Weiland genommen hätten . 8

5. Für Briefe , welche aus der Schweiz und durch die
Schweiz aus anderen als den unter r , r , Z genannten
Ländern über Bregenz bezogen werden . . 6

6 . Für Briese aus den päpstlichen Staaten , aus Neapel.
Sicilien , aus den Inseln des Mittelländischen und
Adriatischen Meeres , aus dem Archipclagus und den
Barbaresken Staaten , wenn sie zu Lande von den
päpstliche» Staaten bezogen werden . 6

7 . Für Briese aut Toscana . 4
In Ansehung dieser Transito -Taxen ist zu beobachten:

») Die hier ausgescyren Geldbeträge in Conventions . Mün¬
ze gelten für jeden einfachen Brief bis einschlüßig ein jLoch
Wiener Gewicht.

b ) Für Briefe von höherem Gewichte steigt die Taxe in
gleichem Verhältnisse von ; zu » Loch bis einschlüffig r6 Loch.
Von 16 Loch angesangcn wird für jedes weitere halbe Loch
bloß die Hälfte der Taxe für den einfachen Brief zugerechnet.
Briefe über z , Loch werden nur lochweise «axirt , jeder Bruch-
«heil des Lothes also dem Briefempfänger zu Guten gelassen.

c) Diese Transit » Taxen werde » von denjenigen k. k. Post¬
ämtern , welche mit ausländischen Postämtern in unmittelba¬
rem Postveckehr stehen , auf jeden einzelnen Brief unter Vor¬
setzung deS Buchstaben 1  angeschrieben , und die inländische
Bciefpogqebühr , wie sie von der Gränze b .s znm Adgabsorte
en,fällt , darunter gesetzt , und der Gesainn» betrag der bepden
muß von dem Briefempfänger clugchoben werden.
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Anmerkung
für die mit Postwagen reisenden Personen zur Seite zig

gehörig.

Diejenigen , welche sich der fahrenden Post bedienen wol¬
len , müssen sich einige Tage vor der Abfahrt melden , die halbe
Gebühr sogleich , und die andere Hälfte bey der Abfahrt ent¬
richten . Auch hat jeder Reisende auf seine mit sich führende
eigene Bagage selbst Obsorge zu tragen . Frachtstücke , Gelder
Einlösungs - Scheine und Bank - Notlen , welche mit der fahrenden
Post befördert werden sollen , muffen dcniTag vor der Abfahrt in
das k . k. Postwagens - Haupt - Expeditions - Amt gebracht ; die
Frachtstücke , welche nach Ungarn , in das Litorale , nach Ty-
rol , in das Mantuanische , Mailändische , dann Venetianische
Gebieth » und überhaupt über die k. k. Eränzen versendet
werden , mit Zollbolleien , die außer oder über den Bancal-
Eordon gehenden Gold - und Silbermünzen müssen mit Paffen
von der k. k . Finanz - Hofstelle versehen seyn . Scheidemünzen
bingegcn sind ein - und auszuführen ganz verbothen . Alle
Münzen , wie sie immer Nahmen haben mögen , dürfen mit
keiner andern Gelegenheit , als nur mit dem Postwagen ver¬
sendet werden , wohin solche Bestellungen mache» können.
So sind auch den Postwagen alle jene Frachtstücke , als z . B.
Schachtel » , Päckchen , Kästchen , rc . ausschließlich zugewiesen,
die das Gewicht von ic> Pf . nicht überwiegen , und es dürfen
folglich auch nicht mehrere solche Päckchen mit Addrejsen an
verschiedene Addreffanten gesammelt , und in einen Pack oder
eine Küste zusammrngepackt werden . Die Porto - Gebühr für
inner Landes bleibende Frachten und Gelder kann willkührlich
bey der Auf - und Abgabe gezahlt werden ; für jene aber,
welche außer Land und über Augsburg und Regensburg gehen,
ist dermalsten das Porto bis zur Gränze hier . für jene ober,
die über Schlesisch - Neustadt und Sächsisch - Neustadt gehen,
können nach Willkühr hier oder bey der Abgabe bezahlt wer¬
den . Die Behältniffe und Emballagen der Maaren müssen halt¬
bar und dauerhaft , überhaupt aber alle Frachtstücke gut ver¬
wahret sevn . weil im entgegengesetzten Falle sich jeder die durch
schleckte Verwahrung entstehende Beschädigung selbst zuzu-
schr >ibcn haben würde Auch ist bey jedem Frachtstücke der
Werth zu bestimmen , von außen anzuinerken , und nebst der
Äddreffe oder Berufungszeichen auf dem Frachtstücke auch eine
besondere Addreffc oder Frachtbrief dazu zu geben.
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